
PROMEA Ausgleichskasse 
Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren 
Tel. 044 738 53 53, Fax 044 738 53 73 
info@promea.ch, www.promea.ch 

  PROMEA Ausgleichskasse  

 

Sozialversicherungsabkommen mit Albanien tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft 

Das am 18. Februar 2022 von Bundesrat Alain Berset in Tirana unterzeichnete Sozialversiche-

rungsabkommen zwischen der Schweiz und Albanien tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 

Das Abkommen regelt die Beziehungen zwischen der Schweiz und Albanien im Bereich der sozia-

len Sicherheit. Es entspricht den anderen von der Schweiz abgeschlossenen Sozialversicherungs-

abkommen und richtet sich nach den internationalen Standards zur Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit. Abgedeckt werden die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge, in der 

Schweiz also die AHV und IV. 

Das Abkommen gewährleistet eine weitgehende Gleichbehandlung der Versicherten sowie den er-

leichterten Zugang zu Leistungen und regelt die Auszahlung von Renten ins Ausland. Das Abkom-

men fördert ausserdem den wirtschaftlichen Austausch zwischen den beiden Staaten und die Ver-

meidung von Doppelbelastungen, indem es die Entsendung von Personal in den anderen Vertrags-

staat erleichtert. 

 

Die vollständige Mitteilung des Bundesamts für Sozialversicherungen finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/medieninformationen/nsb-
anzeigeseite.msg-id-97917.html 

 

 

 


